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S91143/100-PMVD/2023 14. September 2023

Herrn
Präsidenten des Nationalrates

Parlament
1017 Wien

Die Abgeordneten zum Nationalrat Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen
haben am 14. Juli 2023 unter der Nr. 15791/J an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend „Verfassungskonforme Umsetzung des Bundeskrisenlagergesetzes“
gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu 1, 2 und 2a:

In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass zur Prüfung der
Verfassungskonformität bei Regierungsvorlagen im Regelfall der Verfassungsdienst des
Bundeskanzleramtes (BKA-VD) zuständig ist. Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen,
dass es sich um einen Initiativantrag handelt, welcher der Bundesregierung formell im
Vorhinein nicht notwendigerweise zu übermitteln ist. Ob und inwieweit eine
verfassungsrechtliche Prüfung des Bundeskrisenlagergesetzes durch den BKA-VD erfolgte,
entzieht sich der Kenntnis des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV).

Mag. Klaudia Tanner

MAG. KLAUDIA TANNER
BUNDESMINISTERIN FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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